
blieb. Dem ist es ZU verdanken, daß der bäuerliche 
Grundbesitz in Deutschland sich durch die Jahrzehnte 
hindurch im wesentlichen — trotz mancher landwirt
schaftlicher Krisenzeiten — gesund erhalten hat. Nach
dem 1933 das Erbhofrecht in Deutschland allgemein 
eingeführt war, war eine derartige Vorsorge des 
Bauern für den Fortbestand des Hofes in e i n e r  Hand 
nicht mehr erforderlich und auch nicht möglich, da 
das Erbhofrecht testamentarische Bestimmungen 
grundsätzlich verbot. So sind zahlreiche Erbhofbauern 
gestorben, ohne im Vertrauen auf das bestehende Erb
hofrecht eine solche Vorsorge für den Fall ihres Todes 
getroffen zu haben, die sie ohne jeden Zweifel getroffen 
hätten, wenn sie möglich und nötig gewesen wäre. 
Wenn nunmehr in erheblichem Umfang in Fällen 
dieser Art rückwirkend die gesetzliche Erbrechtsfolge 
für bäuerlichen Grundbesitz eintritt, und damit der
jenige, der den Hof übernimmt, seine Mutter und seine 
Geschwister zum vollen Wertanteil auszahlen muß, so 
entstehen Verhältnisse, die weder dem zweifellos vor
handenen Willen des gestorbenen Erblassers noch den 
gegebenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten noch der 
von jeher bestehenden Übung Rechnung tragen.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich für den Richter 
bei Anwendung der neuen Gesetzgebung die Notwen
digkeit, die rückwirkende Kraft der Aufhebung des 
Erbhofrechts aus Gründen der Rechtssicherheit, der 
wirtschaftlichen Stabilität und in Rücksicht auf den 
mutmaßlichen Willen des Erblassers nach Möglichkeit 
e i n z u s c h r ä n k e n ,  soweit ihm dies die ergangenen 
Gesetze gestatten. Auch der Richter soll Erwägungen 
dieser Art Rechnung tragen und im Rahmen der ihm 
verbliebenen Möglichkeiten dafür Sorge tragen, daß 
die Anwendung der Gesetze zu gerechten, gesunden 
und tragbaren Zuständen führt. Wenn abweichend 
hiervon das Amtsgericht Arnstein in einem Urteil vom 
4.8.47 (SJZ 1948 S. 31) die Auffassung vertritt, daß 
die rückwirkende Kraft der Aufhebung des Erbhof
rechts nach Möglichkeit a u s z u d e h n e n  sei, so ist 
dieser Auffassung nicht beizutreten.

rr.
Anscheinend will auch das Kontrollratsgesetz Nr. 45 

diesen Gedankengängen Rechnung tragen. Die Fest
setzung eines S t i c h t a g e s  — wie sie etwa die Säch
sische Anordnung über die Aufhebung des Erbhofrechts 
vom 9. 7. 46 (VOB1 S. 308) mit dem 9. 5. 45 geschaffen 
hatte — hätte eine völlig klare Regelung ergeben. Hier
auf verzichtet das Kontrollratsgesetz und bestimmt: 1

1. Das Gesetz findet auf Nachlässe, die. bei seinem 
Inkrafttreten noch nicht „geregelt“ sind, Anwendung. 
Soweit also ein Nachlaß „geregelt“ ist, soll es unab
hängig vom Tage des Todes des Erblassers bei der 
Anwendung des- früheren Rechts und der auf seiner 
Grundlage erfolgten tatsächlichen Regelung verbleiben.

2. Rechtskräftige Urteile und Beschlüsse sowie 
rechtsgültige Vereinbarungen, die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes ergangen oder getroffen waren, sollen be
stehen bleiben.

Diese Bestimmungen sind als der oberste Grund
satz der Regelung der rückwirkenden Kraft des Ge
setzes in den Vordergrund zu stellen. Sie sind im 
Zweifel zur Auslegung heranzuziehen. In Würdigung 
der zu I) behandelten Verhältnisse und aus wohl
erwogenen Gründen wollte es der Gesetzgeber ver
meiden, rechtliche und tatsächliche Verhältnisse neu 
aufzurollen, die sich auf der bisherigen gesetzlichen 
Grundlage bereits stabilisiert hatten. Er wollte die 
Rückwirkung auf solche Fälle beschränken, in denen 
tatsächlich noch keine geregelten Verhältnisse ein
getreten waren. Demnach ist es — abweichend von der 
bisherigen Übung und teilweise auch von der schon, wie 
etwa in Sachsen, getroffenen gesetzlichen Regelung — 
durchaus möglich, daß ein Erblasser noch nach Erb
hofrecht beerbt wird, der nach dem 8. Mai 1945 ge
storben ist, vorausgesetzt lediglich, daß sein Nachlaß 
als „geregelt“ gilt.

3. Art. XII des Kontrollratsgesetzes hat jedoch noch 
eine Auslegungsregel gegeben, die erhebliche Zweifels
fragen auslöst. Er bestimmt, daß ein Nachlaß im 
Sinne der Rückwirkung als geregelt gilt, wenn gegen 
eine Person, die das Grundstück als Erbe in Besitz ge
nommen hat, kein die Erbfolge in Frage stellender

Anspruch im Klagewege inerhalb dreier Jahre, vom 
Tode des Eigentümers an gerechnet, geltendgemacht 
worden ist. Damit ist klar gestellt, daß ein Nachlaß 
n i c h t  als geregelt gilt, wenn ein solcher Anspruch 
innerhalb dreier Jahre im Klagewege geltend gemacht 
war. Zweifelhaft bleibt, ob der Nachlaß nur d a n n  
als geregelt gilt, wenn diese 3 Jahre verstrichen sind, 
ohne daß eine solche Klage erhoben ist. Damit würde 
in jedem Falle ein Schwebezustand von 3 Jahren nach 
dem Tode des Erblassers geschaffen, der durchaus un
erwünscht wäre. In Rücksicht auf die Ausführungen 
zu 1) wird diese Auslegung abzulehnen sein. Es sind 
durchaus Fälle denkbar, in denen der Nachlaß als ge
regelt gelten muß, auch wenn diese 3 Jahre noch nicht 
verstrichen sind . Dies gilt besonders da, wo — wie in 
Sachsen — schon längere Zeit vor dem Kontrollrats
gesetz die Aufhebung des Erbhofrechts durch eine An
ordnung geregelt war, der sich die praktische Hand
habung anpaßte. ,

in.
Im einzelnen haben sich aus diesen Bestimmungen 

in der Praxis folgende Zweifelsfragen ergeben:
1. - Die im Verkehr des täglichen Lebens wichtigste 

Frage ist zur Zeit die, was unter „Besitz“ im Sinne der 
Auslegungsregel des Art. XII des Kontrollratsgesetzes 
zu verstehen ist. Der Regelfall, der tausendfach vor-, 
liegen dürfte, ist der folgende:

Der Erblasser ist — meist verhältnismäßig jung — 
gestorben. Er hinterließ eine Frau und minderjährige 
Kinder. Die Frau hatte schon vorher wegen der Ein
berufung des Mannes. — oft mit Hilfe ihrer eigenen 
Eltern oder ihrer Schwiegereltern — die Wirtschaft 
des Hofes geführt. Dieser Zustand blieb auch nach dem 
Tode des Erblassers unverändert. Mutter und Kinder 
blieben auf dem Hof, ohne daß in der Erbschaftsfrage 
etwas veranlaßt wurde. Es bestand hierzu auch 
eigentlich keine Notwendigkeit. Es galt Erbhofrecht. 
Eigentümer des Hofes war also der Anerbe, d. h. meist 
der jüngste oder auch der älteste Sohn. Die Verwal
tung und Nutznießung am Hofe stand jedoch der Mut
ter zu, und zwar während der Minderjährigkeit des 
Anerben auf Grund der §§ 1638, 1649, 1684 BGB kraft 
allgemeinen Rechts, sowie nach § 26 des REG und § 7 
der Verordnung zur Fortentwicklung des Erbhofrechts 
vom 30. September 1943 (RGBl. I S. 549) bis zur Voll
endung des 25. Lebensjahres des Anerben und unter 
Umständen darüber hinaus. Dies galt auch für Todes
fälle, die vor dem 1. Oktober 1943 eingetreten waren, 
wenn es sich um einen Abkömmling handelte und dieser 
den Erbhof noch nicht p e r s ö n l i c h  in Besitz ge
nommen hatte (§ 50, HI der Verordnung), Voraus
setzungen, die in sehr vielen Fällen gegeben sind. Nach
dem nunmehr nach dem Kontrollratsgesetz die Frage, 
ob Erbhofrecht gilt oder nicht, davon abhängig ist, ob 
der Nachfolger des Erblassers unangefochten für 
mindestens 3 Jahre als Erbe den „Besitz“ des Erbhofs 
ausgeübt hat, muß in der Praxis die Frage entstehen, 
ob in dem erörterten Normalfall der minderjährige 
Anerbe als Besitzer in diesem Sinne zu gelten hat, ob
wohl seine Mutter den Hof auf Grund ihres Rechts zur 
Verwaltung und Nutznießung tatsächlich führte. Gilt 
der Minderjährige als Besitzer in diesem Sinne, und 
sind die 3 Jahre verstrichen, so bleibt der Minderjäh
rige als Anerbe Eigentümer des Hofes. Gilt er nicht 
als Besitzer, so wird die dreijährige Frist nicht in Lauf 
gesetzt und es tritt gesetzliche Erbfolge ein, weil der 
Erbfall im Sinne des Artikels XII als „nicht ge
regelt“ gilt.

Die Frage ist m. E. dahin zu entscheiden, daß im 
Sinne dieses Artikels der Nachlaß als geregelt gilt, 
wenn der minderjährige Anerbe mindestens 3 Jahre 
nach dem Tode des Erblassers auch nur m i t t e l 
b a r e r .  Besitzer des Erbhofs war, auch wenn der un
mittelbare Besitz durch seine Mutter oder einen son
stigen gesetzlichen Vertreter ausgeübt wurde. Es er
gibt sich dies aus folgenden Erwägungen:

a) nach § 868 BGB ist, wenn jemand eine Sache 
als Nießbraucher usw. besitzt, auch der Eigentümer 
Besitzer. Wenn der Artikel XH lediglich von „Besitz“ 
spricht, muß darunter auch der mittelbare Besitz ver
standen werden. Mit gutem Grunde hat die oben 
zitierte Verordnung zur Fortbildung des Erbhofrechts 
vom 30. 9.1943 bei der Übergangsregelung da, wo sie
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